
Bebauungsplan Nr. 98 „Am Kaffeehaus“
6. Änderung

gem. § 13a BauGB

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und 

Umweltschutz

- Stadt Varel

07.01.2024



Lage des Plangebietes

Anlass und Ziel der Planung

• Änderung der Art der Nutzung

• Die bisher innerhalb des Gewerbegebietes 

ausnahmsweise  zulässigen Betriebsleiter-

wohnungen sollen innerhalb eines 

Mischgebietes  als Wohnhäuser allgemein 

zulässig sein

0,35 ha



Planungsrechtliche Situation – Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 

Berichtigung des FNP gem. 

§ 13a (2) Nr. 2 BauGB



Bebauungsplanes Nr. 98 „Am Kaffeehaus“ (Auszug) 



Schalltechnisches Gutachten
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(Wesentliche) Abwägungsvorschläge

zu den im Zuge der Beteiligung der Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 (1) BauGB)

Aus der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) sind keine
Stellungnahmen eingegangenen
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Anregung Abwägungsvorschlag

Landkreis Friesland

▪ Hinweis zur Beachtung der 

Belange des Bodenschutzes

▪ Es gab Gesuche eine öffentliche Tankstelle 

einzurichten (50er Jahre) sowie zur 

Errichtung von einer Zapfsäule für einen 

Fuhrbetrieb (60er Jahre). Beide Vorhaben 

wurde abgelehnt. Der Bauungsplan Nr. 98 

trat 1985 in Kraft und schließt Tankstellen in 

Gewerbegebieten aus.                              

Der Stadt sind für den Geltungsbereich 

keine Bodenverunreinigungen für den 

Bereich bekannt.
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Anregung Abwägungsvorschlag

Landkreis Friesland

▪ Beachtung des Verbots von 

Tiefengeothermieanlagen

sowie Beachtung der 

Trinkwasserschutzzone des 

Wasserwerks Varel

▪ Der Hinweis auf der Planzeichnung wird 

entsprechend ergänzt
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Anregung Abwägungsvorschlag

NLStBV

▪ Beachtung der Bauverbotszone 

für die bestehenden Gebäude

▪ Festsetzung einer Fläche, die 

von der Bebauung frei zu 

halten ist

▪ Der Anregung wird nicht gefolgt. Die 

Baugrenze wird, nach erneuter Prüfung 

durch die NLStBV, entlang der 

vorhandenen Bebauung und ansonsten in 

einem Abstand von 20 m zum 

Fahrbahnrand festgesetzt 

▪ Auf die Festsetzung vom Flächen, die von 

der Bebauung frei zu halten sind wird 

verzichtet
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Anregung Abwägungsvorschlag

NLStBV

▪ Entlang der K340 wird um einen 

durchgehenden „Bereich ohne 

Ein- und Ausfahrt“ gebeten

▪ Der Anregung wird gefolgt 
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Anregung Abwägungsvorschlag

Die Autobahn GmbH

▪ Entwässerung über Gräben 

bzw. Vorflut der Autobahn wird 

nicht zugestimmt

▪ Ein Streifen längs der Autobahn 

sollte für Gehölzpflegearbeiten 

von Flächen zum Erhalt sein 

▪ Es wird auf parallel liegende 

Erdkabel hingewiesen

▪ Entwässerung des Plangebietes erfolgt 

über eine südöstlich gelegene Leitung

▪ Der Anregung wird gefolgt. Die westlich 

gelegene Fläche zum Erhalt entfällt

▪ Entsprechende Leitungen befinden sich 

westlich der BAB29
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Wegfall
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!


